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durch Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde auf 
Grund eines Gutachtens des Amts- oder Schularztes 
auf ein Jahr zurückgestellt.

(3) Die Feststellung des Wohnsitzes richtet sich 
nach den darüber bestehenden gesetzlichen Vorschrif
ten; für die Feststellung des ständigen Aufenthaltes 
sind die tatsächlichen Lebensverhältnisse entschei
dend.

(4) Das Schulpflichtgesetz gilt auch für Kinder von 
Ausländern und Staatenlosen, die ihren Wohnsitz 
oder ständigen Aufenthalt in der Deutschen Demo
kratischen Republik haben.

Zu § 2 des Schulpflichtgesetzes:

(1) Staatliche Schulen sind die nach den geltenden 
Schulgesetzen vorgeschriebenen Schularten.

(2) Die Schulpflicht ist in den Schulen des für den 
Wohnsitz zuständigen Schulbezirkes zu erfüllen. 
Ausnahmen sind nur aus besonderen verwaltungs
mäßigen, sozialen oder gesundheitlichen Gründen 
zuzulassen. Darüber entscheidet in jedem Fall die 
Schulaufsichtsbehörde.

(3) Hinsichtlich der Zeit der Erfüllung der Schul
pflicht gelten die vom Ministerium für Volksbildung 
der Deutschen Demokratischen Republik für die all
gemeinbildenden Schulen und vom Staatssekretariat 
für Berufsausbildung für die berufsbildenden Schu
len im Einvernehmen mit dem Ministerium für Ar
beit der Deutschen Demokratischen Republik erlas
senen Anweisungen über die Durchführung des 
Schuljahres. In diesen Anweisungen ist zugleich die 
Ferienordnung festzulegen.

(4) Für die Durchführung des lehrplanmäßig vor
geschriebenen Unterrichtsquantums sind unter Be
rücksichtigung der Altersstufen die Vormittagszei
ten ab 8 Uhr einzuhalten. Der Unterricht ist in 45- 
Minuten-Stunden zu erteilen, wobei die von der 
Schulaufsichtsbehörde festgesetzten Pausen einzu
halten sind. Soweit aus raumtechnischen Gründen 
Ausnahmen geboten sind, bedarf es in jedem Fall 
der Genehmigung des Ministeriums für Volksbildung 
des Landes. Für die berufsbildenden Schulen gilt 
hinsichtlich der Schulzeit § 1 Abs. 3 der Verordnung 
vom 3. November 1947 über die Ausbildung von In
dustriearbeitern in den Berufsschulen (ZVOB1. 1948 
S. 451).

(5) Zur Erfassung der schulpflichtigen Kinder legt 
die kommunale Verwaltungsbehörde der zuständi
gen Schulleitung fünf Monate vor Beginn des Schul
jahres eine Namensliste derjenigen Kinder vor, die 
zum Schulbeginn schulpflichtig werden. Auf dieser 
Liste müssen Taubstumme, Blinde und Körperbe- j 
hinderte gesondert aufgeführt werden. Die Erzie- | 
hungspflichtigen melden alle schulpflichtigen Kin
der bis spätestens vier Monate vor Schulbeginn bei 
der zuständigen Grundschule an, auch wenn Zurück
stellung beantragt wird.

Zu § 3 des Schulpflichtgesetzes:
(1) Als achtklassige Grundschulen gelten alle die 

Schuleinrichtungen, die ohne Rücksicht auf ihre.

Struktur im einzelnen (weniggegliederte Schulen) 
in einem achtjährigen fortlaufenden Lehrgang nach 
den Lehrplänen der Grundschule arbeiten.

(2) Die Schulpflicht in der achtklassigen Grund
schule gilt als erfüllt, wenn das prüfungsmäßig fest
gestellte Schulziel erreicht ist.

(3) Die Dauer der Berufsausbildung ist in dem vom 
Staatssekretariat für Berufsausbildung der Deut
schen Demokratischen Republik bestätigten Berufs
bild festgelegt. Während dieser Zeit sind die in 
einem Ausbildungsverhältnis stehenden Personen 
verpflichtet, die berufsbildenden Schulen zu be
suchen. Die Schulpflicht endet mit der Lehrabschluß-

, prüfung (Facharbeiterprüfung). Jugendliche, die in 
keinem Ausbildungsverhältnis stehen, haben die zu
ständige Berufsschule bis zur Erreichung des Schul
zieles zu besuchen, jedoch längstens bis zur Vollen
dung des 18. Lebensjahres.

(4) Bei Schulwechsel wird der Schüler auf Grund 
des Abgangszeugnisses der vorher besuchten Schule 
aufgenommen. Kommt ein Schüler unmittelbar oder 
nach höchstens sechswöchiger Unterbrechung des 
Schulbesuches von einer gleichartigen deutschen 
Schule oder einer von der Deutschen Demokrati
schen Republik anerkannten Schule außerhalb der 
Deutschen Demokratischen Republik, so wird er 
ohne Aufnahmeprüfung in die Klasse aufgenommen, 
der er bisher angehörte bzw. in die er versetzt wurde. 
Schüler, die aus Gesundheitsrücksichten gemäß der 
Schulordnung beurlaubt waren, werden ohne Prü
fung versuchsweise in die alte Klasse aufgenommen, 
die sie verlassen haben oder in die sie bei regel
mäßigem Schulbesuch voraussichtlich versetzt wor
den wären.

Zu § 4 des Schulpflichtgesetzes:

(1) Die Pflicht zur Teilnahme an den obligatori
schen Schulveranstaltungen besteht auch dann, wenn 
diese außerhalb des Schulgrundstückes oder der üb
lichen Unterrichtszeit stattfinden. Die Volksbil
dungsministerien der Länder sowie das Staatssekre
tariat für Berufsausbildung — dieses jedoch nur für 
die berufsbildenden Schulen — sind ermächtigt, in 
außerordentlichen Fällen obligatorisch Schulveran
staltungen festzusetzen.

(2) Als Schulordnung im Sinne des § 4 gelten bis 
zum Erlaß einer allgemeinen Schulordnung durch 
das Ministerium für Volksbildung der Deutschen 
Demokratischen Republik die bisherigen Bestim
mungen der Länder.

Zu § 5 des Schulpflichtgesetzes:

(1) Die Pflicht der Erziehungsberechtigten im 
Sinne des Gesetzes umfaßt auch die Sorge für die 
Sauberkeit, Pünktlichkeit, Anfertigung der Hausauf
gaben und ähnliche Voraussetzungen für die geord
nete Durchführung des Unterrichts und der Erzie
hungsarbeit.

(2) Bei unentschuldigten Versäumnissen oder offen
sichtlicher Nachlässigkeit der Erziehungsberechtig
ten oder der für die Ausbildung verantwortlichen


